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Das Volkerrecht iiberlédsst es grundsétz-
lich der souverdnen Entscheidung eines
jeden einzelnen Staates, in welcher Weise
er seine Forschung und seine Wirtschaft
organisiert. Dies gilt auch fiir das Ma-
nagement von Risiken, soweit diese nicht
erkennbar und nachweisbar mit konkre-
ten Risiken fiir die Nachbarstaaten ver-
bunden sind. Innerhalb dieser Grenzen
bleibt es jedem Staat tiberlassen, die Bio-
wissenschaften zuzulassen, zu verbieten,
zu regeln oder zu fordern. Von diesem
Recht auf souverdne Entscheidungs-
macht haben die Staaten bisher auch
durchaus Gebrauch gemacht. England
hat keinen dritten Staat um Erlaubnis da-
fiir gefragt, dass es das Klonen von Scha-
fen zulief3, und kein anderer Staat hat da-
gegen, soweit bekannt, protestiert.

Das hohe wirtschaftliche Potenzial der
Biowissenschaften, ihre Risikotrachtig-
keit, aber auch ihr Bezug zu grundsitz-
lichen Fragen forschungspolitischer und
gesellschaftlicher Ethik weisen einzeln
und in der Kombination auf die enorme
politische Tragweite hin, die beim derzei-
tigen Stand der Forschung im Grundsatz
jeden Staat dazu anhalten wird, die Rah-
menbedingungen fiir die Gentechnik im
Rahmen der einschldgigen nationalen po-
litischen Entscheidungsverfahren durch
die eigene Legislative und Exekutive —
vorerst jedenfalls — einzelstaatlich festzu-
legen. Dabei werden unterschiedliche
wirtschaftliche Interessen und deren je-
weilige Einschdtzung ebenso wie die Be-
wertung der Vorteile und Risiken sowie
die grundlegenden Wertvorstellungen je-

der Gesellschaft durchaus zu Unterschie-
den in den Regelungsansitzen fithren.

Aus heutiger Sicht jedenfalls wird da-
bei festzuhalten sein, dass in nahezu allen
Staaten der binnenstaatliche Stand der
Debatte um die Biowissenschaften deut-
lich macht, dass die unterschiedlichen
Standpunkte keineswegs in erster Linie
aus fest zementierten Interessen unter-
schiedlicher Staaten folgen. Vielmehr ist
es s0, dass heute die Debatte in erster Li-
nie noch innerhalb der Staaten kontrovers
gefiihrt wird, dass also bei einer Gesamt-
betrachtung grofie Linien der Auseinan-
dersetzung innerstaatlich und nicht zwi-
schenstaatlich verlaufen, auch wenn die
volkerrechtliche Debatte durchaus schon
in Gang gekommen ist.

Die Erorterung der Chancen weltwei-
ter Regelungenist also vor diesem Hinter-
grund der grundsétzlich nationalen Ent-
scheidungskompetenz sowie des teils
fehlenden Konsenses iiber Fragen der
Biowissenschaft innerhalb der nationalen
politischen Entscheidungsgrenzen zu be-
trachten. In den Vereinigten Staaten von
Amerika etwa bedarf der Abschluss jedes
volkerrechtlichen Vertrages einer Zwei-
drittelmehrheit im Senat, mit der ein
Prasident heute angesichts der offenen
Debatten nur sehr schwer fiir zentrale As-
pekte der Biowissenschaft rechnen kénn-
te. Dem tiiblichen Verstdndnis der Prio-
ritdt der innerstaatlichen Willensbildung
vor der volkerrechtlichen Festlegung ent-
spricht es, dass internationale Abspra-
chen erst zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu
dem die nationale Debatte zu einer hin-
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reichenden Kldrung des Standpunktes
der Regierung und der Volksvertretung
gefiihrt hat.

Fortschritt der Wissenschaft

Ergeben sich also aus dieser Sicht der po-
litischen nationalen Willensbildung Ein-
schrankungen fiir kurzfristig erreichbare
neue internationale Absprachen in wich-
tigen Bereichen, so hdngt dies natiirlich
auch mit dem Stand der Wissenschaft
und insbesondere den wissenschaftlichen
Grundlagen der Risikoeinschidtzung zu-
sammen. Aus der Sicht der Politik scheint
der Eindruck vorzuherrschen, dass der-
zeit der Stand der Wissenschaft fiir eine
politisch ldngerfristige Festlegung noch
zu sehr im Fluss ist. Natiirlich lasst sich
unter dem Vorzeichen eines Bedrohungs-
szenarios argumentieren, dass es gerade
zum jetzigen Zeitpunkt noch moglich ist,
der weiteren Forschung und damit der
Herausbildung neuer Gefahren den Rie-
gel vorzuschieben und die Forderung
nach einem internationalen Regelwerk zu
erheben, welches den Status quo fest-
schreibt. Indes ist hochst fraglich, ob die-
ser Standpunkt als allgemeine Maxime
internationaler Forschungspolitik mehr-
heitsfadhig ware. Die unterschiedliche
Regelungsphilosophie etwa in den Ver-
einigten Staaten und Europa macht dies
deutlich. Ein Grundsatz der Vorsorge ins
schlechthin Ungewisse mag in technik-
feindlichen Segmenten deutscher Politik
in Berlin als diskussionsfahig gelten,
nicht aber in anderen forschungsoffe-
neren Hauptstddten der Welt. Insoweit
wird kiinftig auf internationaler Ebene
der Wille zur Differenzierung und zur
Austarierung von Interessen im Vorder-
grund stehen, also der Wille und die Fa-
higkeit zum Abwégen von Chancen und
Risiken. Hinzu kommen wird ohnehin,
dass alle substanziellen Vereinbarungen
— wie auch immer sie aussehen — eine
Revisionsklausel im Sinne einer konti-
nuierlichen institutionalisierten Anpas-
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sung des vereinbarten Rechts an den
Fortschritt der Wissenschaft enthalten
diirften. Zur Absicherung der politischen
Willensbildung sollten dann gleichfalls
institutionalisierte wissenschaftlich-tech-
nische Beratungsgremien eingerichtet
werden, wie sie sich auch in anderen mo-
dernen Vertragswerken bereits bewadhrt
haben.

So wichtig solche institutionellen Vor-
kehrungen zur wissenschaftlichen Ana-
lyse sowohl des Nutzens als auch der Ge-
fahren der Biowissenschaft sein werden,
so bleibt aber derzeit doch in den einzel-
nen Hauptstidten die grundsétzliche
Frage vorrangig, ob und unter welchen
Auspizien fiir welche spezifischen As-
pekte eine volkerrechtliche Bindung und
damit eine Eingrenzung der nationalen
Handlungsfreiheit iiberhaupt sinnvoll
und wiinschenswert erscheint. Die Ab-
wagung von Kosten und Nutzen einer
solchen Bindung kann hier je nach den
Umstdnden eines Landes durchaus unter-
schiedlich ausfallen. Der Stand der For-
schung im eigenen Land, die Einschit-
zung von Nutzen und Gefahren und die
nationale Wertordnung koénnen ebenso
eine Rolle spielen wie etwa die Absiche-
rung oder auch Eingrenzung von Patent-
rechten.

Stehen die Risiken der Gentechnik im
Vordergrund, so kénnten die Vorziige
eines international verankerten Risiko-
managements durchaus aus nationaler
Sicht gegentiiber entsprechenden bilatera-
len Verhandlungen des einzelnen Staats
den Ausschlag zugunsten der multilate-
ral bindenden Absprache geben. Denkbar
ist nattirlich auch, dass ein Staat versu-
chen konnte, seine eigene Wertordnung
mittels Absprachen mit gleich gesinnten
dritten Staaten international zur Geltung
zubringen und auf diese Weise eine inter-
nationale Allianz zur Starkung der eige-
nen Wertvorstellungen zu schaffen. In
diesem Kontext ldge es nahe, vorab regio-
nale Abreden zu treffen, wie es etwa in
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Europa zum Verbot des reproduktiven
Klonens geschehen ist.

Eine generelle Frage fiir alle Vertrags-
werke wird ohnehin sein, ob ein Ver-
trag spezielle Anreize zur Ratifikation fiir
bestimmte Gruppen, insbesondere auch
fir Entwicklungsldander schaffen kann,
etwa im Sinne finanzieller Vorteile oder
insbesondere wissenschaftlich-technolo-
gischer Anreize zur Férderung der Aus-
bildung, der Unterstiitzung der betroffe-
nen Institutionen oder auch des Techno-
logietransfers unter bestimmten Umstan-
den. Eng damit verbunden ist die Frage
des Ausgleichs der Vorteile, die sich aus
dem Zugang zu Ressourcen auf dem Ge-
biet von Entwicklungslandern ergeben.

Internationale Kooperation

Ganz generell wird es zwangsldufig einer
der Eckpunkte der kiinftigen internatio-
nalen Politik zur Férderung der Biowis-
senschaften und zur Eingrenzung ihrer
Risiken sein, dass eine rein national aus-
gerichtete Politik, sei es auch einer Grof3-
macht, fiir die Durchsetzung von Wert-
vorstellungen einerseits und die Abwehr
von Gefahren andererseits von der Sache
her mittelfristig nur begrenzten Erfolg
versprechen kann, da Gefahren im tech-
nischen Bereich sowie fiir die Verteidi-
gung von Werten in erster Linie auch vom
Territorium dritter Staaten ausgehen kon-
nen. Hier zeigt sich wie auch auf anderen
Feldern der internationalen Politik, dass
heute die Verteidigung nationaler Werte
und Prioritaten gerade nicht mittels des
Insistierens auf der eigenen Souverénitit,
sondern nur durch die Partizipation auf
der Ebene des internationalen Manage-
ments effektiv geschehen kann. Diese
Metamorphose nationaler Souverdnitét
im Kontext zunehmender internationaler
Interdependenz mag auf den ersten Blick
paradox erscheinen, wird indes gerade
fiir die Praxis der Politik der Biowissen-
schaften zunehmend in den Vordergrund
treten.

Will man eine Gesamtbilanz zur Frage
nach den Chancen der Realisierung fiir
neue internationale Regelwerke zur Gen-
technik und ihrer Wiinschbarkeit ziehen,
sozeigensichdurchausantinomische Eck-
punkte und Entwicklungslinien. Starken
Argumenten fiireine Beibehaltung derna-
tionalen Handlungsfreiheit stehen gegen-
laufige Erwédgungen gegeniiber, die auf
eine ziigige, international ausgerichtete
Kooperation zielen. Die Frage nach der
kiinftigen Sicherung angemessener Er-
ndhrung fiir eine stetig zunehmende Be-
volkerung in der Dritten Welt diirfte
mittelfristig den politischen Rang der
Gentechnik starker alsbisher auf die inter-
nationale Tagesordnung stellen. Auch da-
mit verbundene Regelungsaspekte wer-
den sektorspezifisch der Erdrterung be-
diirfen. Vieles scheint aber dafiir zu spre-
chen, dass mittelfristig weder Chancen
noch Gefahren der Gentechnologie ohne
internationale Regelwerke hinreichend
gesteuert werden konnen, auch wenn
bilaterale Absprachen parallel Bestand
haben werden.

Richtlinien verhandeln

Ein erster Schritt konnte aus Verhandlun-
gen iiber unverbindliche Richtlinien und
Resolutionen bestehen, so wie dies etwa
die Organisation der Vereinten Nationen
fir Erziehung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO) in sehr lockerer Weise zum
kiinftigen Umgang mit dem Humange-
nom versucht hat (Universal Declaration
on the Human Genome and Human
Rights vom 11. November 1997). Die UN-
Generalversammlung hat im Marz 2005
eine Erklarung zum Klonen verabschie-
det. Diese Erklarung ist allerdings im ent-
scheidenden Punkt aufierordentlich deu-
tungsoffen abgefasst, weil sie den ge-
dchteten Wiirdeverstof$ nicht selbst defi-
niert. Als Vorstufe fiir dichtere und ver-
bindlichere Absprachen kénnen sich sol-
che Deklarationen durchaus als niitzlich
erweisen. Ein anderer Ansatz konnte da-
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rin bestehen, grundsatzlich verbindliche
Vereinbarungen im Sinne allgemeiner
Prinzipien zu treffen, denen spéter nach
dem Modell des Rahmeniibereinkom-
mens die Konkretisierung von Teilab-
sprachen in Protokollen folgen kann. Im
internationalen Umweltrecht hat die Ver-
tragspraxis gezeigt, dass ein solches zwei-
oder mehrstufiges Vorgehen der Tren-
nung grundsétzlicher Ziele, Prinzipien
und Institutionen von spateren konkreten
Vereinbarungen auf der Grundlage des
zuvor erzielten Konsens durchaus sinn-
voll erscheinen kann. Das Protokoll von
Cartagena etwa zur Biosicherheit ist auf
diese Weise entstanden, namlich als Zu-
satzvereinbarung zum allgemeinen Rah-
menwerk der internationalen Koopera-
tion zur Erhaltung der Artenvielfalt (Pro-
tokoll von Cartagena vom 29. Januar 2000
iiber die biologische Sicherheit zum Uber-
einkommen {iiber die biologische Vielfalt,
BGBI. 2003 1I, 1506).

Das Protokoll von Cartagena stellt bis-
her noch die einzige weltweite Vereinba-
rung zu einem wichtigen Aspekt der Gen-
technologie dar. Hier lohnt sich der Blick
darauf, welche Interessen und Motiva-
tionslagen betroffen waren, welche Kom-
promisse erforderlich waren und ob aus
dem erfolgreichen Abschluss dieser Ver-
handlungen nicht Schlussfolgerungen
dafiir gezogen werden konnen, in wel-
chem Rahmen und unter welchen Vorzei-
chen kiinftig andere Vertragswerke zur
Gentechnik abgeschlossen werden kénn-
ten.

Keine eindeutigen Fronten

In den Verhandlungen standen sich pri-
mér die grofien Agrarexporteure (Mia-
mi-Group) und eine grofie Gruppe von
Entwicklungslandern (Like-Minded-Group)
ohne eigene Erfahrungen und mit der
Sorge vor negativen Auswirkungen der
Gentechnik gegeniiber. Wahrend die
Miami-Group fiir ein weitgehend unbe-
schranktes Regime der internationalen
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Verbringung von gentechnisch verdn-
derten Substanzen eintrat, strebte die Like-
Minded-Group ein Regelungswerk mit
moglichst vielen Vorkehrungen gegen
moglicherweise damit verbundene Ge-
fahren an.

Die Europdische Union war in erster
Linie um die Kompatibilitdt ihrer eigenen
Normen mit dem kiinftigen Vertrags-
werk und um eine eher breite Festschrei-
bung des Grundsatzes der Vorsorge be-
miiht und stand so in ihrem Standpunkt
teilweise den Entwicklungslandern ndher
als der Miami-Group. Dazwischen fand
sich die Compromise Group mit Staaten wie
Japan, Mexiko und der Schweiz. Die Be-
sonderheit der Verhandlungen bestand
darin, dass der Miami-Group nicht nur die
USA, Kanada und Australien angehorten,
sondern auch etwa Argentinien und
Chile. Abgesehen von der speziellen
Frage des capacity-building kam es also in
den Verhandlungen keineswegs zu einer
Dichotomie zwischen den klassischen
Fronten von Norden und Siiden, sondern
im Kern zwischen den wirtschaftlichen
Interessen der Exporteure und den Si-
cherheitsinteressen technologisch weni-
ger fortschrittlicher Importeure.

Ganz anders etwa verlaufen die Fron-
ten der Verhandlungen um ein UN-Ab-
kommen gegen menschliche Klonierung,
wo die USA samt Australien auf der glei-
chen Seite wie die meisten Entwicklungs-
lander stehen und, anders als die europa-
ischen Lander, nicht nur das reproduk-
tive, sondern auch das therapeutische
Klonen verbieten wollen. Hier vermi-
schen sich also die Fronten zwischen tech-
nologisch fortgeschrittenen und weniger
fortgeschrittenen Landern. Der Vergleich
macht deutlich, dass von einer generali-
sierenden Einordnung der Staaten oder
Staatengruppen im Sinne einer jeweiligen
allgemeinen Ablehnung oder Befiirwor-
tung weiterer Forschung und Nutzung
der Biowissenschaft gar nicht gesprochen
werden kann. Dies gilt insbesondere auch
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fiir Staaten der Dritten Welt, deren jewei-
lige Lage und Interessen oft durchaus von
anderen Staaten in derselben Region
deutlich abweichen kénnen. Ganz anders
als andere Entwicklungsldnder etwa ist
China dabei, genmodifizierte Pflanzen,
insbesondere Reis, in der Praxis systema-
tisch zu nutzen.

Geringe Vergleichswerte

Im Ganzen zeigt sich, dass das Cartagena-
Protokoll nur einen engen Ausschnitt ei-
nes spezifischen Problemkreises geregelt
hat und dass die Einigung durch eine be-
sondere Verhandlungskonstellation und
Interessenlage erleichtert wurde. Als
Grundlage fiir die Prognose iiber die
Chancen fiir weitergehende weltweite
Regelungen im Bereich der Biowissen-
schaften eignet sich deshalb die Analyse
des Cartagena-Protokolls nur beschrankt.
Das Fehlen wirklicher Fortschritte bei der
Umsetzung des Ubereinkommens zum
Schutz der Artenvielfalt kann — trotz der
formalen Ratifikation durch inzwischen
188 Staaten — als Beleg fiir die allgemeine
These angesehen werden, dass der Um-
gang mit der Biodiversitét bisher interna-
tional auf politischer Ebene nur recht be-
grenzte Beachtung gefunden hat.

Man mag insoweit den Blick darauf
werfen, ob und in welchem Umfang in der
Vergangenheitweltweiteine Einigungauf
anderen Feldern als der Biowissenschaft
mit vergleichbaren Regelungsproblemen
gelungen ist. Hier zeigt sich dann aber,
dass ein von den betroffenen Interessen
und Werten gleich gelagerter internatio-
naler Themenbereich mit einer korres-
pondierenden Vielschichtigkeit gar nicht
existiert, von einer Vorbildfunktion beste-
hender Regelungswerke auch nicht ge-
sprochen werden kann.

Will man dennoch Vergleiche in par-
tiell analogen Bereichen ziehen, so liese
sich an die internationalen Erfahrungen
im Bereich der Nutzung atomarer Ener-
gie, an die Verhandlungen zum Schutz

der Ozonschicht und an die Debatte tiber
den Treibhauseffekt ankniipfen. Was die
Atomenergie betrifft, so liefle sich hier
eine Parallele insofern ziehen, als auch
mit ihrem Umgang Chancen und Gefah-
ren verbunden sind, wenn auch in ande-
rer Weise als mit den Biowissenschaften.
Hier ist festzuhalten, dass die meisten
Staaten, welche tatsachlich iiber die Fa-
higkeit zur militdarischen Nutzung verfii-
gen, sich zu keinem Verzicht auf dieses
Wissen und auf dieses nukleare Potenzial
entschlossen haben. Die hohe Zahl der
Vertragsstaaten des Kernwaffensperrver-
trages tduscht insoweit. Ratifiziert haben
ihn weniger die Staaten mit eigenen Fa-
higkeiten und eigenen Interessen als sol-
che, die auch ohne den Vertrag keine ato-
maren militdrischen Ambitionen hatten.
Deutschland und Japan stellen insoweit
Sonderfille im Gefolge ihrer geschicht-
lichen Lasten dar. Nachdenklich stimmt
hier, dass es der internationalen Gemein-
schaft bisher jedenfalls trotz immer neuer
Versuche nicht gelungen ist, einen Staat
der Art von Nordkorea zu einem Verzicht
zu bewegen. Generell besteht die Eigen-
art des Kernwaffensperrvertrages darin,
dass er zwischen nuklearen Méachten und
nuklearen Habenichtsstaaten differen-
ziert und diese Trennung fiir die Zukunft
festschreibt.

Blickt man auf die anderen Felder glo-
baler Regelung, so erscheint der Ver-
gleich zwischen dem Schutz der Ozon-
schicht und den Biowissenschaften ganz-
lich unzuldnglich. Die ozonschichtzersto-
renden Substanzen haben keine weit rei-
chenden Vorteile geboten und waren be-
ziehungsweise sind ohne grofiere Folgen
durch andere Substanzen zu ersetzen.
Will man irgendwelche Parallelen zu den
Problemen des Treibhauseffektes ziehen,
so mag man der Auffassung sein, dass
sich hier eher Vergleichspunkte aufzei-
gen lassen. In gewisser Weise dhnlich wie
im Bereich der Biowissenschaften stehen
sich hier erkennbare kurzfristige Ein-
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schrankungen beziehungsweise Nach-
teile im Falle eines Verzichtes auf die na-
tionale Handlungsfreiheit einerseits und
mogliche langerfristige oder mittelfris-
tige Risiken kaum quantifizierbarer Art
gegeniiber. Insoweit mag zuversichtlich
stimmen, dass das einschldgige Protokoll
von Kyoto zum Klimaschutz von einer
Vielzahl von Staaten ratifiziert worden ist
und auch inzwischen am 16. Februar 2005
in Kraft getreten ist. Andererseits ist be-
kannt, dass gerade die USA darauf insis-
tieren, dass die verbleibenden Unsicher-
heiten der wissenschaftlichen Analyse
Grund genug fiir ein Hinausschieben von
volkerrechtlich verbindlichen Verpflich-
tungen zur Bekdmpfung des Treibhausef-
fekts sein sollen.

Zuruckhaltende Prognose

Will man aus einer solch groben Uber-
sicht des Verhaltens von Staaten Vorher-
sagen fiir die Chance der weltweiten Re-
gelung von Biowissenschaften ableiten,
so wird sich insgesamt eine eher zuriick-
haltende Prognose ergeben. Generell wa-
ren die Staaten —jedenfalls die wichtigen
— nur in begrenztem Mafle bereit, der
Wissenschaft volkerrechtliche Fesseln an-
zulegen. Grundsatzlich paart sich hier die
natiirliche Neigung der Wissenschaft zur
Neugier und zum stetigen Fortschritt der
Analyse mit dem herrschaftsorientierten
Willen des Staates zur Erweiterung seiner
Optionen und seiner Gestaltungskraft.
Ethische Grenzen der Forschung wird ein
Staat in der Regel erst dann anerkennen,
wenn die Gefahren — seien sie interner
oder externer Natur — gegeniiber dem
moglichen Nutzen deutlich iiberwiegen.
Anders kann die bisherige Geschichte
atomarer Forschungspolitik kaum gedeu-
tet werden.

Aus dieser empirischen Sicht ldsst sich
indes nicht ohne weiteres ableiten, dass
weitere Uberlegungen und Bemithungen
um einen internationalen Rahmen der
Biowissenschaften sinnlos wéaren. Wer
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die europdische Zogerlichkeit bei der Ak-
zeptanz gentechnisch modifizierter Le-
bensmittel gemeinsam mit der Ableh-
nung staatlicher Férderung der Stamm-
zellenforschung auf Seiten der Bush-Ad-
ministration im Auge hat, wird nicht
schlechthin vom fehlenden internationa-
len Willen zur Regelung der Rahmenbe-
dingungen biowissenschaftlicher For-
schung ausgehen konnen. Auf der ande-
ren Seite zeigt die Diskussion um die fi-
nanzielle Férderung der Stammzellenfor-
schung innerhalb des Siebten Rahmen-
programms der Europdischen Gemein-
schaft, dass auch Europa ein Haus mit
vielen Wohnungen ist. Aus der Sicht des
moglichen politischen Beitrags der grii-
nen Gentechnik zur Bekdmpfung der Ar-
mut und des Hungers wird andererseits
aber auch eine Forderung dieses For-
schungszweiges durch die Staatenge-
meinschaft denkbar sein. In diese Rich-
tung geht auch der Abschluss des Ver-
trags iiber pflanzengenetische Ressour-
cen fiir Erndhrung und Landwirtschaft
vom Marz 2004.

Eine umfassende Sichtweise wird also
vor der Frage stehen, ob nicht ein interna-
tionales Regelwerk anzustreben ist, wel-
ches die Chancen der Biowissenschaft zur
Forderung des Wohlstands mehrt und
gleichzeitig die Risiken eines Fortschritts
dieser Forderung mindert. Dabei spricht
vieles dafiir, alle Schritte in diese Rich-
tung sektorspezifisch anzulegen; zu un-
terschiedlich sind die einzelnen Themen-
felder, als dass sie sich unter einem politi-
schen oder rechtlichen Dach ansiedeln
liefSen.

Auch was sektorelle Regelungen der
Biowissenschaften anbelangt, so wird der
Ansatz der Rahmenregelung viel mehr
Aussicht auf Erfolg haben als der Ver-
such sofortiger, konkret-substanzieller
Vereinbarungen. Die ersten internationa-
len Schritte werden also bescheiden an-
gelegt sein miissen in dem Sinne, dass
Forschung und Politik tberhaupt zu-
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sammengefiihrt werden, um einen Aus-
tausch zu erméglichen mit dem Ziel der
Schaffung einer zunehmend gemeinsa-
men wissenschaftlichen Grundlage fiir
eine politische Willensbildung zur For-
schung und zur Eingrenzung biowissen-
schaftlicher Forschung. Aufdiesesaufden
ersten Blick bescheidene Ziel also sollten
Regelwerke gerichtet sein. Hierzu gehort
in erster Linie die Vereinbarung zum in-
stitutionalisierten stdndigen grenziiber-
schreitenden Austausch {iber Inhalt,
Stand und Zielsetzung der Forschung, die
so in ein allgemeines Regelwerk mit ge-
nerell formulierten Prinzipien, Leitsdtzen
und Zielsetzungen eingebunden werden
kann. Biirokraten und Politiker einzel-
staatlicher Wahrung der Macht werden
auch solchen bescheidenen internationa-
len Regelungsansitzen entgegenhalten,
dass auf diese Weise der eigene Vorteil
und die eigene Vormachtstellung geféahr-
det werden konnten. Letztlich diirfte aber
nicht nur die Natur der Forschung als
grenzenloses Interesse der Erweiterung
menschlichen Wissens und Konnens ei-
nem solchen territorial begrenzten Ver-
staindnis der Wissenschaft entgegenste-
hen. Auch das Wesen biologischer For-
schung mitder Vielzahlder Implikationen
fiir das Wohl aller Menschen und ihren
Fortschritt spricht jedenfalls mittelfristig
fiir einen gesicherten Rahmen der inter-
nationalen Kooperation.
WasdieWelthandelsorganisation(WTO)
angeht, so wird sie sich, soweit es um den
Handelmiteinschlagigen Produkten geht,
in jedem Fall auch kiinftig mit der Einhal-
tung der Regeln des Freihandels und der
vorgesehenen Einschrankungen befassen
(siehe insbesondere Artikel XX General
Agreement on Tariffs and Trade, GATT
[,Allgemeine Ausnahmen”], der lautet:
,, Unter dem Vorbehalt, dass die nachste-
henden Mafinahmen nicht in einer Weise
durchgefiihrt werden, dass sie ein Mittel
zur willkiirlichen oder ungerechtfertigten
Diskriminierung zwischen den Landern,

bei denen die gleichen Verhiltnisse vor-
liegen, oder eine verschleierte Beschran-
kung im internationalen Handel darstel-
len, soll keine Bestimmung des vorlie-
genden Abkommens so ausgelegt wer-
den, dass sie einen Vertragspartner hin-
dern wiirde, folgende Mafinahmen zu
beschlieSen oder durchzufiihren: [...] b.
Mafsnahmen, die fiir den Schutz des Le-
bens oder der Gesundheit von Personen
und Tieren oder die Erhaltung des Pflan-
zenwuchses erforderlichsind;[...]g. Maf3-
nahmen zum Schutz natiirlicher Hilfs-
quellen, bei denen die Gefahr der Er-
schopfung besteht, wenn solche Mafsnah-
men gleichzeitig mit Beschrankungen der
einheimischen Produktion oder des ein-
heimischen Verbrauchs durchgefiihrt
werden; [...]). Damit ist aber keineswegs
gesagt, dass der Gesamtkomplex der Bio-
wissenschaften als Gegenstand der inter-
nationalen Erérterung in den Mandatsbe-
reich der WTO fillt.

Vielfaltige Implikationen

Ganz generell ergibt sich aus dem Gesag-
ten, dass die Zeit noch nicht reif ist fiir vol-
kerrechtlich verbindliche Abkommen zur
Regelung der Biowissenschaften. Dies
gilt nicht nur fiir ein Abkommen mit ei-
nem umfassenden Regelungsansatz, son-
dern auch fiir weitere grundsitzliche sek-
torelle Vereinbarungen. Selbst allgemein
gehaltene Rahmenabkommen der Art,
wie sie in den vergangenen Jahrzehnten
die Praxis globaler Umweltabkommen
gepragt haben, stehen derzeit noch nicht
auf der Tagesordnung. Auch sie setzen
den Willen zur verbindlichen Koopera-
tion und die Einigung auf generelle Ziel-
setzung voraus. Der Stand der Forschung
und damit verbundene Unsicherheiten,
die offene Debatte um Chancen und Risi-
ken der Biowissenschaft, die Unter-
schiedlichkeit nationaler Regelungsphi-
losophien beim Umgang mit moderner
Technik sowie die derzeitige Unter-
schiedlichkeit der Kapazitit von For-
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schung und Technologie in den unter-
schiedlichen Staaten und Regionen sowie
die damit verbundenen Fragen der equity,
eines angemessenen Zugangs zur Nut-
zung biowissenschaftlicher Technologie,
stehen einer kurzfristigen internationalen
Einigung und Festlegung auf Inhalt, Ziele
und Grenzen der praktischen Nutzung
der Biowissenschaft entgegen. Unklar
bleibt angesichts der Vielfalt betroffener
Interessen auch, welche Institutionen sich
auf internationaler Ebene mit welchem
der Aspekte der Biowissenschaft befassen
sollen.

Dieser Befund darf indes nicht gleich-
gesetzt werden mit der Aussage, dass es
derzeit noch zu friith dafiir ist, dass sich
die Staatengemeinschaft auch auf politi-
scher Ebene — parallel mit der intensivier-
ten Forschung — mit den politisch rele-
vanten Aspekten der Biowissenschaft be-
fasst. Vordringlich ist aus heutiger Sicht,
dass der internationale Konsens auf wis-
senschaftlicher Ebene so weit wie mog-
lich vorangetrieben oder jeweils identifi-
ziert wird. Ohne eine breitere und festere
international stdrker akzeptierte wissen-
schaftliche Grundlage der Nutzbarkeit
der Biowissenschaften wird ein substan-
zieller Fortschritt auf politischer und
rechtlicher Ebene nicht mdglich sein. Die
Einrichtung eines geeigneten wissen-
schaftlichen Gremiums auf internationa-
ler Ebene und der Versuch zur Findung
eines internationalen wissenschaftlichen
Konsenses erscheinen deswegen als sach-

Streit um Stammazellen

gerechter nachster Schritt zur Vorberei-
tung von kiinftigen politischen und recht-
lichen Absprachen. Zwar ist zutreffend,
dass eine Initiative in diese Richtung in
der Vergangenheit gescheitert ist, die
Griinde, die gegen ein solches Vorhaben
vorgetragen worden sind, konnen jedoch
nicht {iberzeugen. Angesichts der Bedeu-
tung der Biowissenschaft fiir die Mensch-
heit erscheint das Argument der Kosten
einer solchen Initiative wenig plausibel.
Auch die Furcht einzelner Staaten vor po-
litisch unerwiinschten Folgerungen eines
vertieften wissenschaftlichen Konsenses
sollte nochmals tiberdacht werden. Jeder
Staat sollte bereit sein, sich offen mit dem
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis
auseinanderzusetzen.

Bereitsim Jahre 1990 hat sich G 7 mit ei-
nem besonderen Aspekt des Schutzes der
Artenvielfalt, nimlich mit dem Erhalt der
Tropenwilder, auseinandergesetzt. Vie-
les spricht dafiir, in absehbarer Zeit die
Chancen und Risiken der Biowissen-
schaft zum Gegenstand hochrangiger po-
litischer Gesprache zu machen und solche
nationalen Defizite zu kontrollieren und
zu steuern, die aus internationaler Sicht
unertréglich oder unerwiinscht erschei-
nen. Der zu erwartende rasche wissen-
schaftlich-technologische Fortschritt auf
dem Feld der Biowissenschaft konnte
sehr leicht zu Entwicklungen fiihren, de-
ren Nutzen und Gefahren rasch eines
international abgesprochenen Rahmens
bediirfen konnten.

.Das Stammzellgesetz soll Forschung ermdglichen, aber auch begrenzen. Es orientiert sich
— 50 Paragraph 1 des Gesetzes — an der staatlichen Pflicht zum Schutz der Menschenwiirde
und des menschlichen Lebens einerseits sowie der Wissenschaftsfreiheit andererseits. Man
hat in diesem KompromiB3 versucht, die Chancen fir Heilung durch Forschung und den
Lebensschutz des Embryos miteinander zu vereinbaren. Dieses Gesetz basierte allerdings
auf einem ganz bestimmten Forschungsstand. Und wenn der Forschungsstand sich sehr
gedndert hat, dann mul3 man fragen: PaBt diese KompromiBlinie noch?”

Kristiane Weber-Hassemer (Vorsitzende des Nationalen Ethikrats) am 22. Dezember 2006

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Nr. 447 - Februar 2007



	Schaltfläche1: 


